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Wende in der Berliner Förder-
politik des sozialen Wohnungsbaus

Die Berliner Förderung des sozialen Wohnungsbaus steht vor einer zweiten ent-
scheidenden Wende. Nachdem 1997 bereits die Neubauförderung eingestellt
wurde, steht nun die Entscheidung über die Anschlussförderung der Wohnungs-
baujahrgänge 1987 bis 1997 an. Folgt der Senat dem einstimmigen Votum der
Expertenkommission zur Anschlussförderung im sozialen Wohnungsbau unter
Leitung des Präsidenten des DIW Berlin, Klaus Zimmermann, wird es zu einem
Ausstieg aus dem System der generellen Subventionierung von Kostenmieten1 –
unter der Maßgabe eines Härteausgleichs für Mieter – kommen. Die Wohnungs-
baujahrgänge 1987 bis 1997 umfassen etwa 25 000 Mietsozialwohnungen. Das
Land trägt hier während der ersten 15 Jahre (Grundförderung) bis zu 80 % der
Kostenmiete von maximal 19,40 Euro/m2.

Eine Anschlussförderung für diese Jahrgänge würde den Berliner Haushalt in den
nächsten 15 Jahren mit nominal ca. 2,5 Mrd. Euro (Barwert etwa 1 Mrd. Euro)
belasten.2 Das Eingehen solcher Verpflichtungen hielt die Kommission angesichts
der Haushaltslage Berlins, bei einem momentanen Leerstand von 100 000 Woh-
nungen in der Stadt und einer langfristig eher sinkenden Zahl von Berliner Haus-
halten3 weder für ökonomisch noch für sozial gerechtfertigt. Allerdings konnte
sich die Mehrheit der Mitglieder nicht zu einer radikalen Abkehr von der Subven-
tionierung der Objekte durchringen. Der gefundene Kompromiss sieht vor, Eigen-
tümern von Objekten mit entsprechend geringer Leistungskraft Einzelverträge
anzubieten, in denen die weitere Förderung geregelt wird.

Eine radikale Abkehr hätte bedeutet, dass der Senat nach dem Ende der Grund-
förderung sofort alle Zuwendungen an die Eigentümer einstellt und eine Häufung
von Insolvenzen in Kauf nimmt. Trotz der dann fälligen Bürgschaften des Landes
für einen Großteil der Kredite der Wohnungsunternehmen weist dieses Modell ge-
genüber einer Anschlussförderung ein Einsparpotential von bis zu 80 % auf.4 Die
jetzt gefundene Ausstiegslösung beschreibt somit weniger die optimale als viel-
mehr die unter ökonomischen und politischen Gesichtspunkten am ehesten trag-
bare Lösung. Das Einsparpotential dieser Variante liegt bei mindestens 30 %. Ob
diese Marke überschritten wird, hängt wesentlich davon ab, inwieweit die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung bei den Verhandlungen den Investoren und
Mietern mit subjekt- und objektbezogenen Hilfen entgegenkommt. Schon heute
ist jedoch klar zu erkennen, dass der Senat mit einem Beschluss zum Ausstieg
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1 Die Kostenmiete bezeichnet den Wert nach der II. Berechnungsverordnung, den der Eigentümer als (monatliche)
Kosten gegenüber dem Fördergeber angeben kann; sie besteht aus Fremdkapitalzinsen, Eigenkapitalverzinsung,
Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten sowie Abschreibung. Vgl. Expertenkommission zur Anschlussförderung
im öffentlich geförderten Wohnungsbau im Land Berlin: Bericht für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.
Berlin 2003, S. 13.
2 Ebenda, S. 2.
3 Ebenda, S. 18–22.
4 Ebenda, S. 43.
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einen viel größeren Handlungsspielraum gewinnen wird, als dies mit Einsparlö-
sungen unter Beibehaltung des alten Systems möglich wäre.

Eine Anschlussförderung in der bisher praktizier-
ten Form würde Ausgaben im Barwert von etwa
1,02 Mrd. Euro nach sich ziehen. Der über die
nächsten 25 Jahre anfallende Nominalbetrag be-
liefe sich auf etwa 2,5 Mrd. Euro.7 Die desolate
Haushaltslage der Stadt Berlin und die Absicht,
den Haushaltsnotstand erklären zu lassen, zwin-
gen den Berliner Senat, derartige Verpflichtungen
auf den Prüfstand zu stellen.

Die prinzipielle Ratio von Wohnungsbau-
förderung und die Situation in Berlin

In einer Situation äußerst knapper öffentlicher Mit-
tel stehen alle Ausgabeposten in extremer Konkur-
renz zueinander. Da die Entscheidung zugunsten
eines Programms anderen Programmen unmittel-
bar die Finanzmittel entzieht, ist es ökonomisch
vernünftig, nur solche Ausgaben zu tätigen, deren
wirtschaftliche und/oder soziale Rendite hoch ist.
Dieses auf dem Opportunitätskostenkonzept fu-
ßende Entscheidungsprinzip muss auch für den
sozialen Wohnungsbau Berlins gelten.8 Knappheit

5 Eine Ausstiegsmöglichkeit für diese Jahrgänge besteht nicht, da der
Senat mit der Gewährung der Anschlussförderung bindende Verpflich-
tungen bis zum Jahre 2015 eingegangen ist. Hier könnte eine Haus-
haltsentlastung nur durch einen beschleunigten Anstieg der Mieten
realisiert werden.
6 Die Sozialmieten decken regelmäßig nur einen Teil dieser Kosten. Die
Differenz zwischen Kostenmiete und Sozialmiete wird durch die Auf-
wandssubventionen getragen.
7 Dabei sind bereits Umstellungen bei der Finanzierung auf günstige
Kreditkonditionen berücksichtigt; nach Schätzungen der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und der Investitionsbank Berlin wäre sogar
mit 3,3 Mrd. Euro zu rechnen.
8 Die Opportunitätskosten der Anschlussfinanzierung sind die entgange-
nen Nettoerträge von Ausgabeprogrammen, die aufgrund der Bindung
der Mittel in den WP-Jahrgängen 1987–1997 nicht mehr oder nur sehr re-
duziert durchgeführt werden könnten. Zu diesen Opportunitätskosten der
Anschlussfinanzierung würde z. B. auch der entgangene (hohe) Nettoer-
trag von Investitionen in das Bildungs- und Erziehungssystem gehören.

Wohnungsbau 1987 bis 1997:
Hohe Inanspruchnahme des Fördersystems

Die bisherige Förderpraxis für Mietwohnungen
im sozialen Wohnungsbau sah vor, nach einer 15-
jährigen Grundförderphase eine Anschlussförde-
rung für weitere 15 Jahre zu gewähren. Bereits
1972 war in den Wohnungsbauprogrammen zu-
nächst nur eine Grundförderung über 15 Jahre ver-
einbart worden. Der Förderzeitraum wurde dann
aber regelmäßig durch eine Anschlussförderung
auf 30 Jahre verlängert.5

Die Gestehungskosten eines geförderten Berliner
Mietshauses lagen zwischen 2 360 Euro/m2 (1989)
und 2 950 Euro/m2 (1992). Daraus resultierte unter
Einbeziehung der Verzinsung des eingesetzten
Eigenkapitals eine Kostenmiete von 12,90 Euro
bzw. 19,40 Euro pro m2. Bei Sozialmieten von
2,80 Euro bzw. 3,50 Euro/m2 beläuft sich die
monatliche Aufwandssubvention demnach auf
10,10 Euro (1989) bzw. 15,90 Euro pro m2 (1992).6
Zwei Drittel dieser Aufwendungshilfen sind Zu-
schüsse, ein Drittel Darlehen. Seit 1988 steigt die
monatliche Sozialmiete jedes Jahr um lediglich
0,1278 Cent/m2. Um diesen Betrag wird die För-
derung gekürzt. Am Ende der 15-jährigen Grund-
förderung erreicht die Sozialmiete 28 % bis 40 %
der Kostenmiete. Bei einer Anschlussförderung,
wie sie in den Wohnungbauprogrammen (WP) vor
1987 üblich war, würde den Eigentümern eine Kos-
tenmiete in der ursprünglich vereinbarten Höhe
für weitere 15 Jahre garantiert. Nach 30 Jahren
wären die Fremdkredite abbezahlt. Die tatsäch-
liche Kostenmiete ginge dann stark zurück, und es
entstünden bei weiterhin steigenden Sozialmieten
die notwendigen finanziellen Spielräume für die
Rückzahlung der Aufwendungsdarlehen.

Die Zahl der Bewilligungen war Ende der 80er Jah-
re mit unter 2 000 Wohneinheiten (WE) pro Jahr
vergleichsweise niedrig. Durch eine Ausweitung
des Förderprogramms und verstärkten Marktzutritt
von neuen Wohnungsunternehmen Anfang der
90er Jahre stieg die Zahl der Förderanträge massiv.
Von 1991 bis 1994 wurden durchschnittlich fast
4 000 WE pro Jahr bewilligt. Einschneidende För-
derkürzungen führten danach jedoch zu einem ra-
schen Rückgang der Bewilligungen. Von den ins-
gesamt 25 000 geförderten Wohnungen entfielen
4 500 auf städtische Gesellschaften und Genossen-
schaften, der Großteil aber auf private Investoren-
gruppen (Tabelle 1). Ende 1997 wurde die Förde-
rung für Mietsozialwohnungen ganz eingestellt.

Tabelle 1

Eigentümergruppen der Wohnungsbau-
programme der Jahrgänge 1987 bis 1997

Objekte Wohn-
einheiten

Städtische Wohnungsunternehmen 101 3 867
Wohnungsbaugenossenschaften 27 626
Privatpersonen 54 682
Stiftungen und karitative Einrichtungen 32 725
Gesellschaften mit haftendem Eigentümer 126 6 572
Gesellschaften ohne haftenden Eigentümer 305 12641

Insgesamt 645 25 113

Quelle: Expertenkommission zur Anschlussförde-
rung im öffentlich geförderten Wohnungsbau im
Land Berlin, 2003, S. 36. DIW Berlin 2003

25 000 geförderte Wohnungen
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und ein für breite Schichten fast unerschwinglich
teurer Wohnraum sind die Voraussetzungen für
eine wohlfahrtserhöhende Wohnungsbauförde-
rung. Beides jedoch ist in Berlin nicht mehr gege-
ben. Der Überschuss im Segment der einfachen
Wohnungen, zu dem auch die überwiegende An-
zahl der von 1987 bis 1997 geförderten Sozialwoh-
nungen zu zählen ist, beträgt zurzeit etwa 100 000
Wohnungen. Auch ein künftiger Mangel an derar-
tigen Wohnungen ist unwahrscheinlich. Vielmehr
ist aufgrund von Prognosen damit zu rechnen,
dass die Einwohnerzahl Berlins weiter sinken und
es insbesondere von 2015 an zu einem beschleu-
nigten Rückgang der Zahl der Berliner Haushalte
kommen wird. Mit dem absehbaren Wegfall des
Bedarfs an sozial gebundenem Wohnraum fehlt je-
doch jede Rechtfertigung für die Neuauflage eines
extrem ausgabenintensiven und daher mit hohen
Opportunitätskosten belasteten Programms, wie
es die Wohnungsbauförderung der Jahrgänge 1987
bis 1997 darstellt. Unter der Maßgabe, unbillige
Härten für Mieter zu vermeiden, sind spürbare
Kürzungen aus wohlfahrtsökonomischer Perspek-
tive nicht nur erlaubt, sondern dringend geboten.

Zwei prinzipielle Strategien zur Haushalts-
entlastung

Die Bandbreite der möglichen Einsparungen bei
der Förderung der Sozialwohnungen der Jahrgän-
ge 1987 bis 1997 wird durch zwei Eckpunkte mar-
kiert:

1. Systemkonforme Einsparungen durch eine Kom-
bination aus Mieterhöhungen, Umfinanzierun-
gen und Aufwandskürzungen

2. Ausstieg aus dem Fördersystem durch Einstel-
lung aller staatlichen Leistungen an die Eigen-
tümer nach Ende der Grundförderung.

Systemkonforme Einsparungen

Im Kostenmietsystem führt eine Kürzung der För-
derung unmittelbar zu einem Anstieg der Sozial-
mieten. Eine faktische Obergrenze wäre hierbei die
Vergleichsmiete, weil Mietsteigerungen darüber
hinaus mittelfristig Leerstände bewirken.9 Folglich
markiert die Differenz zwischen Sozialmiete und
Vergleichsmiete das Maximum der Einsparungen
zulasten der Mieter. Nimmt man an, dass die Mie-
ten außerplanmäßig in fünf Jahren auf das lang-
fristig erzielbare Mietniveau angehoben werden
(durchschnittliche jährliche Steigerung um 45 Cent
pro Monat und m2), so lassen sich im Barwert ma-
ximal 210 Mill. Euro an Förderung einsparen.10

Mangels genauerer Daten über das Einkommen der

Sozialmieter wurde grob geschätzt, dass etwa die
Hälfte der betroffenen Sozialwohnungshaushalte
durch solche Mietsteigerungen über Gebühr belas-
tet würde. Ein Härteausgleich, der diesen Haushal-
ten bis zu 80 % der Mietsteigerungen ersetzt, wird
auf etwa 60 Mill. Euro veranschlagt, so dass das
mieteninduzierte Nettoeinsparpotential bei einem
Barwert von knapp 150 Mill. Euro liegen dürfte.

Derzeit vergleichsweise niedrige Zinsen erlauben
weitere Einsparungen. Eine Neufestsetzung der
Konditionen für die teilweise zu einem sehr hohen
Zinsniveau abgeschlossenen Kreditverträge sorgt
nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen automa-
tisch für einen geringeren Subventionsbedarf je
Wohnung. Ein solcher Effekt ist auch mit der Ab-
senkung der Tilgungshöhe durch Umstellung auf
das Restkapital zu erzielen.11 Allerdings wird hier
unter Umständen ein Teil der Einsparungen durch
die Verlängerung des Tilgungs- und Förderzeit-
raums wieder aufgezehrt. Schließlich kann von
den Eigentümern die Beteiligung am wirtschaftli-
chen Risiko des Mietwohnungsgewerbes und da-
mit der Verzicht auf die bislang unmittelbar in die
Kostenmiete eingepreiste Eigenkapitalverzinsung
verlangt werden.

Nach Durchführung dieser Maßnahmen hätten die
Wohnungen faktisch den Charakter von sozial ge-
bundenem Wohnraum verloren, obwohl die Bin-
dung an die Kostenmieten formal fortbesteht. Will
man den Wohnungsunternehmen den Anpassungs-
prozess bei derart reduzierter Förderung erleich-
tern, wäre es ökonomisch konsequent, auf die Be-
legungsbindung und auf die Rückzahlung der Auf-
wandsdarlehen der Grundförderung zu verzichten.
Ohne die Aufwandsdarlehen und einschließlich
des Härteausgleichs für Mieter beläuft sich das
Einsparvolumen dieser systemkonformen Kür-
zungen auf ca. 30 % der Kosten einer Anschluss-
finanzierung im bisher praktizierten Stil.12

Ausstieg und Einstellung der Objekt-
subventionen

Die Entscheidung, nach Ende der Grundförderung
alle Subventionen einzustellen, würde für die be-

9 Aufgrund des eher einfachen Charakters der Sozialwohnungen wurde
von der Expertenkommission der Mittelwert zwischen der Untergrenze
und dem Mittelwert der Vergleichsmiete als langfristig erzielbares Miet-
niveau gesetzt.
10 Vgl. Expertenkommission …, a. a. O., S. 31. Die im Text genannten
Barwerte beruhen jeweils auf einem Abzinsungsfaktor von 6 %.
11 Umstellung auf das Restkapital ist gleichbedeutend mit dem Ab-
schluss eines neuen Vertrages über eine Kreditsumme, die der noch vor-
handenen Restschuld entspricht. Bei konstanter Annuität, ausgedrückt
in Prozent des Darlehens, bewirkt die niedrigere Darlehenshöhe auto-
matisch einen niedrigeren absoluten Tilgungsbetrag. Gleichzeitig wird
der Tilgungssatz auf einen niedrigeren Anfangswert zurückgesetzt. Die
Tilgungsdauer wird entsprechend verlängert.
12 Vgl. Expertenkommission …, a. a. O., S. 34.

Mietsteigerung

Umfinanzierung und Risiko-
beteiligung

Faktisch keine Sozialwohnungen
mehr
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troffenen Unternehmen sichere Ertragsausfälle von
bis zu 72 % des künftig anfallenden Aufwands be-
deuten. Die dadurch induzierten Abschreibungen
auf den Gebäudewert einschließlich möglicher
Rückstellungen für drohende Verluste schneiden
tief in die Eigenkapitaldecke der Unternehmen
ein. Um Überschuldung und Insolvenz zu vermei-
den, müssten entweder Nachschüsse geleistet oder
die laufende Deckung der Verluste aus anderen
Einkommensquellen sichergestellt werden. Ein
hohes Maß an Nachschussbereitschaft ist von Pri-
vatpersonen und Gesellschaftern mit persönlicher
Haftung (GbRs, OHGs) zu erwarten. Aufgrund
der Haftung mit dem Privatvermögen besteht hier
ein großer Anreiz, das Unternehmen zu erhalten.
Genossenschaften und städtische Wohnungsbauge-
sellschaften dürften wegen ihres diversifizierten
Wohnungsbestandes in der Lage sein, die entste-
henden Eigenkapital- bzw. Finanzierungslücken
zu schließen. Bei Immobilienfonds (in Form von
GmbH & Co KGs) oder Kapitalgesellschaften wird
die Insolvenz hingegen kaum zu vermeiden sein.
Immobilienfonds besitzen häufig nur Wohnungen
in den betroffenen Jahrgängen. Da die benötigten
Nachschüsse die Summe aus anteiligem Eigen-
kapital und anteiligen Abwicklungskosten regel-
mäßig übersteigen, dürfte auch der Anreiz der be-
schränkt haftenden Gesellschafter zum Erhalt der
Gesellschaft gering sein. Unter der Annahme, dass
alle Gesellschaften ohne haftenden Eigentümer
und 10 % der Privateigentümer und Gesellschaf-
ten mit haftendem Eigentümer die Eigenkapital-
lücken nicht decken können, sind rund 280 Objekte
mit 12 000 Wohnungen von Insolvenz betroffen.13

Bei diesen insolventen Unternehmen würde das
Land die Aufwendungsdarlehen im Barwert von
78 Mill. Euro verlieren. Die meisten Gebäude wür-
den bei einer Zwangsversteigerung einen Markt-
preis erzielen, der deutlich unterhalb der verblei-
benden Restschuld liegt. Für die nachrangigen
Kredite hat das Land Berlin sehr häufig gebürgt.
Die Bürgschaften für Kredite von insolventen Ge-
sellschaften werden fällig. Wann diese Bürgschaf-
ten anfallen, hängt vom Verhalten der Insolvenz-
verwalter und der Banken ab.

Gehen alle insolvenzgefährdeten Unternehmen
sofort nach der Ankündigung der Einstellung der
Anschlussförderung im Jahre 2003 in Insolvenz
und werden die Gebäude kurz danach zwangsver-
steigert, fallen die Bürgschaftsleistungen sofort an.
Unter der Annahme, dass die Gebäude bei einer
Zwangsversteigerung einen Erlös von 60 % des
gutachterlichen Verkehrswertes erzielen,14 beträgt
der Barwert dieser fälligen Bürgschaften 827 Mill.
Euro. Da jedoch mit der Zwangsversteigerung auch
die Förderverpflichtung endet, spart das Land bis
zu zehn Jahre Grundförderung ein.15 Die potentiell

einzusparende Grundförderung summiert sich im
Barwert auf 505 Mill. Euro, so dass die Nettobe-
lastung aus Bürgschaften 322 Mill. Euro erreicht.

Treten Insolvenz und Zwangsversteigerung erst
am Ende der Grundförderung ein, wird das Land
später von den nachrangigen Gläubigern in An-
spruch genommen. Der Barwert der Bürgschafts-
leistungen sinkt auf 530 Mill. Euro. Da jedoch bei
der Grundförderung kein Einspareffekt zu ver-
zeichnen ist, wirken sich verzögerte Insolvenzen
eher ungünstig für das Land aus. 50 % der Bürg-
schaften des Landes sind durch Rückbürgschaften
des Bundes abgesichert. Kommt der Bund seinen
Verpflichtungen nach, die fälligen Bürgschaften
etwa zur Hälfte zu tragen, sinken die Bürgschafts-
belastungen für das Land Berlin. Bei sofortiger In-
solvenz und Zwangsversteigerung würde das
Land wegen der eingesparten Grundförderung
rechnerisch gar einen Ertrag von 92 Mill. Euro er-
zielen. Bei verzögerter Insolvenz und Zwangsver-
steigerung würden sich Bürgschaftsbelastungen
von 265 Mill. Euro ergeben.

Neben den Bürgschaftsleistungen kommen auf
das Land Berlin bei Einstellung der Förderung
auch spürbare Vermögensverluste zu. Die Ertrags-
ausfälle bedeuten bei den kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaften Wertminderungen von ca.
118 Mill. Euro. Die Bankgesellschaft Berlin hält
in ihren Fonds 16 Objekte der WP-Jahrgänge 1990
bis 1997, deren Ertrag sie garantiert hat. Für die
Verluste der Bankgesellschaft in Höhe von etwa
37 Mill. Euro haftet das Land Berlin. Das maxi-
male Entlastungsergebnis (80 % des Barwertes der
Anschlussfinanzierung) wäre zu erzielen, wenn
Insolvenz und Zwangsversteigerung sofort einträ-
ten und der Bund seinen Bürgschaftsverpflichtun-
gen in voller Höhe nachkommt.16

Spannweite möglicher Einsparungen bei der
Einstellung der Objektsubventionierung

Sollte sich der Berliner Senat für den Ausstieg ent-
scheiden, hängt die Höhe der möglichen Einspa-
rungen zum einen von den Zustandsveränderun-
gen bei gegebenen Annahmen und zum zweiten
von den Annahmen selbst ab. Bei gegebenen An-
nahmen (100 % Insolvenz bei Gesellschaften ohne
haftenden Eigentümer, 10 % Insolvenz bei Gesell-
schaften mit haftendem Eigentümer und bei Pri-

13 Expertenkommission …, a. a. O., S. 43 und S. 67.
14 Ebenda, S. 68.
15 Die letzten Bewilligungen wurden 1997 erteilt. Die Grundförderung
endet hier 2012. Gehen diese Unternehmen im Jahre 2003 in Insolvenz
und Zwangsversteigerung, werden fast zehn Jahre Grundförderung ein-
gespart.
16 Expertenkommission …, a. a. O., S. 44.

Insolvenzen

Bürgschaften des Landes

Vorzeitiges Ende der Grund-
förderung
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vatpersonen sowie ein Erlös aus der Zwangsver-
steigerung von 60 % des Verkehrswertes) ist der
Zeitpunkt der Zwangsversteigerung ein entschei-
dender Faktor für das Einsparpotential. Dieser
Zeitpunkt kann jedoch nicht vom Land Berlin fest-
gelegt werden, sondern obliegt allein dem Insol-
venzverwalter und den beteiligten Gläubigerban-
ken. Solange die Grundförderung und damit der
Schuldendienst garantiert sind, ist es offen, ob die
Banken die Kredite sofort fällig stellen und die
Zwangsversteigerung einleiten. Mit einer vorzei-
tigen Beendigung der Grundförderung ist nur zu
rechnen, wenn rasche Zwangsversteigerung und
sofortiges Hereinholen der Bürgschaften den Ban-
ken geringere Verluste bescheren als die Kombi-
nation von Zinsertrag, geordneter Rückführung
der Schuld, Zwangsversteigerung und Bürgschaft
am Ende der Grundförderung.

Ein zweiter wesentlicher Faktor sind die Rück-
bürgschaften des Bundes. Hier besteht ein gewis-
ses Risiko, dass der Bund es ablehnt, für das Land
einzutreten. Grund für die Verweigerung könnte
sein, dass der Bund das Fälligwerden der Landes-
bürgschaften als selbst herbeigeführt und damit
auch gänzlich vom Land zu tragen ansieht. Ent-
wickeln sich beide Faktoren zuungunsten Berlins,
kann das Einsparergebnis der Fördereinstellung
auf unter 20 % sinken. Tabelle 2 zeigt die einzel-
nen Posten und die Bandbreite der möglichen Ein-
sparungen bei gegebenen Annahmen.

Variiert man die Annahmen und geht von höheren
(niedrigeren) Auktionserlösen und/oder geringe-
ren (höheren) anteiligen Insolvenzen aus, steigen
(sinken) die erzielbaren Einsparungen relativ und
absolut. Die Einsparsumme mit Rückbürgschaften
bei sofortiger Fälligkeit erweist sich allerdings ge-
genüber einer Variation der Zahl der Insolvenzen
als relativ robust. Ursache sind die gegenläufigen
Zahlungsströme. Ein Anstieg der Insolvenzen/
Zwangsversteigerungen löst zwar mehr Bürg-
schaften aus, reduziert jedoch auch die auszuzah-
lende Grundförderung.

Das Übernahmemodell: Eine Variante mit
nur vordergründigem Charme

Bei einem absehbaren Verlust ihrer Immobilie ha-
ben Betreiber einen hohen Anreiz, sich oppor-
tunistisch zu verhalten. Indem sie beispielsweise
die Einnahmen für die Betriebskosten zweckent-
fremden, könnte sich ein solches Verhalten auch
gegen die Mieter richten. Insolvenzen bergen da-
her erhebliche Bewirtschaftungsrisiken. Treten
Zwangsversteigerungen zudem gehäuft auf, kommt
es zu einem Preisverfall bei Wohnimmobilien. Die
Übernahme durch das Land Berlin könnte in einer

solchen Situation als probates Mittel zur Vermei-
dung dieser Risiken erscheinen. Je nachdem, ob
Berlin nur in Zwangsversteigerung befindliche
Objekte aufkauft oder bereits bei Insolvenzgefähr-
dung ein Übernahmeangebot unterbreitet, müsste
das Land 10 000 bis 20 000 zusätzliche Wohnungen
erwerben. Dieses Modell, mit dem sich die Kom-
mission sehr ausführlich beschäftigt hat, besitzt
jedoch nur vordergründig einen gewissen Charme.
Das Übernahmeangebot wird nur für diejenigen
Eigentümer attraktiv sein, deren Immobilie am
Markt einen niedrigeren Preis erzielen würde. Kann
der Käufer die Qualität der Immobilie weniger gut
einschätzen als der Verkäufer, liegt der Wert der
aufgekauften Immobilie somit regelmäßig unter
dem Kaufpreis. Der Käufer erwirbt eine „saure Zi-
trone“.17 Im Ergebnis würden mit einem generel-
len Übernahmeangebot erhebliche Zusatzrisiken
in den Landeshaushalt eingestellt. Ein solcher Ef-
fekt läuft dem Ziel der nachhaltigen Haushalts-
sanierung zuwider.

Die Empfehlung: Ausstieg mit beschränktem
Vertragsangebot

Der Ausstieg aus der Anschlussförderung, gekop-
pelt mit bindenden öffentlich-rechtlichen Vertrags-
angeboten an ausgewählte Eigentümer, stellt quasi
einen dritten Weg zwischen Verbleib im System und
radikaler Ausstiegslösung dar. Ziel dieser von der

17 Da der Käufer den Wert der Ware nicht genau kennt, macht er ein am
Durchschnittswert orientiertes Kaufangebot. Die Eigentümer wissen
genau, wie viel ihre Ware wert ist, so dass nur jene das Angebot anneh-
men, deren Warenwert darunter liegt. Kommt der Handel zustande, liegt
folglich der Kaufpreis prinzipiell über dem durchschnittlichen Wert der
Ware. Vgl. G. Akerlof: The Market for Lemons. Qualitative Uncertainty
and the Market Mechanism. In: The Quarterly Journal of Economics,
Nr. 84/1970, S. 488–500.

Tabelle 2

Einsparungen und Belastungen

Art
Bürgschaften später Bürgschaften sofort

Mill. Euro % Mill. Euro %

Keine Anschlussförderung 1 018 100 1 018 100
Härteausgleich –63 –6 –63 –6
Bürgschaften –530 –52 –827 –81
Rückbürgschaften 265 26 414 41
Aufwandsdarlehen –78 –8 –78 –8
Eingesparte Grundförderung 0 0 505 50

Vermögensverluste
    Kommunale Wohnungsunternehmen –118 –12 –118 –12
    Bankgesellschaft Berlin –37 –4 –37 –4

Einsparungen
    Summe ohne Rückbürgschaften 192 18 400 39
    Summe mit Rückbürgschaften 457 44 814 80

Quelle: Expertenkommission zur Anschlussförderung im öffentlich
geförderten Wohnungsbau im Land Berlin, 2003, S. 44. DIW Berlin 2003

Risikoreiche Übernahme
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Expertenkommission vorgeschlagenen Alternati-
ve ist die Beendigung des bisherigen Systems bei
gleichzeitiger Verhinderung von gehäuften Insol-
venzen. Die Leistungskraft der Mieter und der Ob-
jekte soll darüber entscheiden, welcher Eigentümer
nach der Einstellungsentscheidung ein Vertragsan-
gebot erhält. Die so erreichbare Einsparung liegt
nach Auffassung der Kommission bei mindestens
30 % des Barwertes der Anschlussförderung. Das
Einsparpotential kann durchaus höher sein – im
Endeffekt hängt es davon ab, wie viele Eigentümer
bzw. Förderobjekte in eine derartige öffentlich-
rechtliche Vertragslösung einbezogen werden.18

Mit der beabsichtigten Formulierung von ökono-
mischen, sozialen und regionalen Kriterien für die
Aufnahme von Verhandlungen mit einem Eigen-

tümer stellt der Ausstieg mit beschränktem Ver-
tragsangebot zwar eine Abkehr von einem rein
objektorientierten System der Wohnungsbauför-
derung dar, als Kompromisslösung weist er jedoch
nicht jenes hohe Einsparpotential bei einer gene-
rellen Einstellung aller Subventionen auf. Aller-
dings wäre ohne die Option, geballt auftretende
Insolvenzen vermeiden zu können, ein Ausstieg
aus der Anschlussförderung politisch kaum durch-
setzbar. Insofern handelt es sich bei der nun gefun-
denen Ausstiegslösung weniger um das absolute
als vielmehr um das unter den gegebenen politi-
schen Bedingungen mögliche Optimum.

18 Die Mindestersparnis ergibt sich als Summe aus vollständigem
Verzicht auf die Eigenkapitalverzinsung, maximal durchsetzbaren Miet-
steigerungen, Zinseinsparungen durch Umfinanzierung und tragbaren
Nachschussverpflichtungen. Vgl. Expertenkommission …, a. a. O., S. 1.

Benchmark: 30 % Einsparung
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